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TARIFORDNUNG für das ABC – ANTON BRUCKNER CENTRUM 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Ansfelden in der Neufassung vom 6.12.2018  

 

 
 

           Alle Tarife exklusive 20% MwSt.          .         
Bitte wenden! 



TARIFORDNUNG für das ABC – ANTON BRUCKNER CENTRUM 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Ansfelden in der Neufassung vom 6.12.2018  

 
 Die gastronomische Betreuung bei öffentlichen Veranstaltungen darf 

ausschließlich von hierzu befugten Personen erfolgen, die über eine 
Gastgewerbeberechtigung verfügen. 

 
 Die Ausstattung von Veranstaltungen mit Präsentationstechnik ist im 

Preis inkludiert. 
  

 Veränderungen in der Saalstellung (Standard ist eine 
Reihenbestuhlung) Bühnenumbauten im Saal (Vergrößerung, 
Verkleinerung, zusätzliche Bühnenelemente) werden mit € 35,- pro 
Stunde Umbauaufwand verrechnet.  

 
 Für eine einfache ton- und lichttechnische Ausstattung (bis zu drei 

Funkmikrofone, weißes Grundlicht) ohne Betreuung werden pauschal  
€ 35,- verrechnet. Umfangreichere technische Ausstattung und deren 
Betreuung muss zugemietet werden. Die daraus entstehenden Kosten 
trägt der Mieter. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. 

 
 Vorbereitungszeiten bis zu 2 Stunden sind im Tarif inkludiert. 

Vorbereitungen die darüber hinaus gehen, werden mit dem Tarif des 
entsprechenden Zeitintervalls verrechnet. 
 

 Grobe Verunreinigungen müssen zusätzlich verrechnet werden. Die 
Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Reinigungsaufwand  
(€ 35,- / Std. Reinigungskraft). 
 

 Für Beschädigungen ist der volle Kostenersatz zu leisten. 
 

 Als Sperrstunde wurde 24.00 Uhr für das Anton Bruckner Centrum und 
23.00 Uhr für den Vorplatz des ABC festgelegt. Eventuelle 
Sperrstundenverlängerungen sind in begründeten Fällen über 
Ansuchen und nach Genehmigung durch den Bürgermeister möglich. 
 

 Ermäßigungen: 
- 20 % ab 5 Einmietungen pro Jahr 
- 25 % ab 10 Einmietungen pro Jahr 
- 30 % ab 20 Einmietungen pro Jahr 
- 40 % ab 30 Einmietungen pro Jahr 
- 50 % ab 40 Einmietungen pro Jahr 
- 50 % für heimische Vereine, Institutionen und NPOs 
 
Über darüber hinaus gehende Ermäßigungen bzw. kostenlose 
Zurverfügungstellung (speziell wenn es im öffentlichen Interesse liegt, 
wie z.B. Wohltätigkeitsveranstaltungen etc.) entscheidet der Stadtrat. 
Dazu ist ein schriftlicher Antrag bei der Stadtgemeinde Ansfelden 
einzureichen. Von den Ermäßigungen ausgenommen sind der 
Manipulationsaufwand für Saalumbauten und Reinigungsaufwand. 
 

 Die Tarifordnung tritt mit 1.1.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Tarifordnung außer Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 
 
 

Manfred Baumberger 


